
Erste Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Geratal 

vom 25. März 2019 
 

 
Aufgrund des § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und 2 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 
(GVBl. S. 74), und des § 14 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über den Brandschutz, die 
Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (ThürBKG) in der Fassung vom 5. Februar 
2008 (GVBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2018 
(GVBl. S. 317), erlässt die Gemeinde Geratal folgende Satzung: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrsatzung) der Gemeinde Geratal vom 
13. Februar 2019 (Amtsblatt der Gemeinde Geratal Nr. 04/19 vom 22. Februar 2019, S. 5) wird 
wie folgt geändert: 
 

§ 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
„(3) Der Bürgermeister kann einen Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung aus 
wichtigem Grund nach Anhörung des Ortsbrandmeisters sowie des Feuerwehrangehörigen 
selbst durch schriftlichen, mit Begründung und Rechtsmittelbelehrung versehenen Bescheid 
aus den Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Geratal ausschließen. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn der Feuerwehrangehörige mehrfach unentschuldigt vom Einsatz 
sowie den angesetzten Übungen und Ausbildungsmaßnahmen fernbleibt oder wiederholt 
gegen die Pflichten des § 6 Abs. 3 verstößt.“ 

 
§ 11 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

 
„(5) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehren der 
Gemeinde Geratal angehört und die erforderlichen Lehrgänge erfolgreich abgeschlossen hat.“ 

 
Artikel 2 

 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Wortlaut der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Geratal 
in der vom Inkrafttreten dieser Satzung an geltenden Fassung im Amtsblatt der Gemeinde 
Geratal bekannt zu machen. 

 
 

Artikel 3 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Geratal, den 25. März 2019 
 
 
 
 
Dr. Ralf Elliger 
Beauftragter Gemeinde Geratal      - Siegel - 


